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Meinen Eltern





Vorwort

Das vorliegende Werk wurde im Sommersemester 2020 an der Juristischen Fa-
kultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Dissertationsarbeit angenom-
men. Rechtsprechung und juristisches Schrifttum sind (teilweise bedingt durch die
COVID19-Pandemie) bis einschließlich Juni 2020 berücksichtigt.

Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen. So wie es schon Cicero
nachgesagt wird, soll es auch in diesem Vorwort gehalten werden.

Keineswegs nur der Tradition wegen richtet sich deshalb mein vorderster Dank an
meinen Doktorvater Herrn Professor Dr. Jan Lieder, LL.M. (Harvard). Ihm bin ich
sowohl aufgrund seiner stets unkomplizierten und – insbesondere zu Beginn – sehr
wertvollen Betreuung, als auch aufgrund der äußerst zügigen Erstbegutachtung der
Arbeit zu tiefem Dank verpflichtet. Hieran anschließend gilt mein aufrichtiger Dank
Herrn Professor Dr. Hanno Merkt, LL.M. (Univ. of Chicago), welcher mit ver-
gleichbar großem Engagement das Zweitgutachten erstellt hat.

Auf meiner Reise vom ersten Gedanken, das Projekt Dissertation zu beginnen, bis
zu dem glücklichen Moment, es durch das Verfassen dieses Vorwortes seinem Ab-
schluss zuzuführen, wurde ich außerdem von vielen Freund*innen, Kolleg*innen
sowie sonstigen Unterstützer*innen begleitet. Stellvertretend sollen die folgenden
kurz Erwähnung finden: Herrn Hannes Palmen und Herrn Markus Wünschelbaum
danke ich für die gründliche und kritische Durchsicht des Manuskripts; Letzterem
danke ich zudem insbesondere für die vielen anregenden Diskussionen im Rahmen
der gemeinsamen Jour fixes. Zudem danke ich Frau Professorin Dr. Caroline Rupp,
MPhil. (Cantab.) ebenfalls für die auszugsweise Durchsicht der Arbeit und die damit
einhergehenden sehr hilfreichen Anmerkungen.

Mein ganz persönlicher Dank gebührt schließlich meiner Familie und insbe-
sonderemeinen Eltern, Jan undAnnetteWerbeck, diemir zeitlebens Vorbilder waren
und sind und mich während der Erstellung der Dissertation stets motiviert und ge-
fördert haben. Ihnen sei diese Arbeit hiermit gewidmet.

Hamburg, im Juli 2020 Lennart Merlin Werbeck
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lux. luxemburgisch
MarkenG Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift)
Mio. Million(en)
MittBayNot Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Lan-

desnotarkammer Bayern (Zeitschrift)
MittRhNotK Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer (Zeitschrift)
MMR MultiMedia und Recht (Zeitschrift)
MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von

Missbräuchen
MünchHdBGesR Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
m.W.v. mit Wirkung vom
Nds. Niedersachsen
n.F. neue Fassung
niederl. niederländisch
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift (Zeitschrift)
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NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (Zeitschrift)
notar Monatsschrift für die gesamte notarielle Praxis (Zeitschrift)
NotBZ Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis (Zeit-

schrift)
Nr. Nummer(n)
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht (Zeitschrift)
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Zeitschrift)
NVwZ-RR NVwZ-Rechtsprechungs-Report Verwaltungsrecht (Zeitschrift)
NWB Neue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift)
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (Zeitschrift)
NZI Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung (Zeitschrift)
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht (Zeitschrift)
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht

(Zeitschrift)
o. oder
o.g. oben genannte(r/n)
oHG offene Handelsgesellschaft
OLG Oberlandesgericht
OLGZ Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen (Zeitschrift)
OVG Oberverwaltungsgericht
PartG Partnerschaftsgesellschaft
PatG Patentgesetz
PBvU Plenarentscheidung i.S.v. § 16 BVerfGG
PDF engl. Portable Document Format (= [trans-]portables Dokumentenformat)
PDSV Verordnung über denDatenschutz bei der geschäftsmäßigenErbringung von

Postdiensten
PEP politisch exponierte Personen
PM Pressemitteilung
PStG Personenstandsgesetz
R. Regel
RefE Referentenentwurf
RegE Regierungsentwurf/Gesetzesentwurf der Bundesregierung
RG Reichsgericht/Reformgesetz
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn. Randnummer(n)
RNotZ Rheinische Notar-Zeitschrift (Zeitschrift)
Rpfleger Der Deutsche Rechtspfleger (Zeitschrift)
RPflG Rechtspflegergesetz
Rspr. Rechtsprechung
Rz. Randziffer(n)
S./s. Satz/Seite(n)/siehe
s.a. siehe auch
S.à r.l. lux. Société à responsabilité limitée (= Gesellschaft mit beschränkter

Haftung)
SchiedsVZ Zeitschrift für Schiedsverfahren (Zeitschrift)
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SchRegDV Verordnung zur Durchführung der Schiffsregisterverordnung
SE lat. Societas Europaea (= Europäische Gesellschaft)
SGB X Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozi-

aldatenschutz –
SGG Sozialgerichtsgesetz
SigG Signaturgesetz
s.o. siehe oben
sog. sogenannte(r/n)
Sp. Spalte
SpStr. Spiegelstrich
str. strittig/streitig
st.Rspr. ständige Rechtsprechung
s.u. siehe unten
teilw. teilweise
ThürVBl Thüringer Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
tiff engl. Tagged Image File Format (= Standardformat der digitalen Bildver-

arbeitung)
u. und
u. a. und andere/unter anderem
UG Unternehmergesellschaft
umstr. umstritten
UmwG Umwandlungsgesetz
UR-Nr. Urkundenrollennummer
urspr. ursprünglich
Urt. Urteil
URV Verordnung über das Unternehmensregister
v. von/vom
VA Verwaltungsakt
Var. Variante
VD Verkehrsdienst (Zeitschrift)
VDG Vertrauensdienstegesetz
Verf. Verfasser*in
VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht (Zeit-

schrift)
VerwR Verwaltungsrecht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vor. Vorbemerkung
VRV Vereinsregisterverordnung
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
WEG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
WG Wechselgesetz
WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (Zeitschrift)
WPg Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
XML engl. Extensible Markup Language (= erweiterbare Auszeichnungsspra-

che)
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z.B. zum Beispiel
ZD Zeitschrift für Datenschutz (Zeitschrift)
ZErb Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (Zeitschrift)
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (Zeitschrift)
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (Zeitschrift)
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (Zeitschrift)
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
Ziff. Ziffer(n)
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
zit. zitiert
ZPO Zivilprozessordnung
ZPO-RG Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz)
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik (Zeitschrift)
ZS Zivilsenat
z.T. zum Teil
zugl. zugleich
zust. zustimmend

Hinsichtlich aller weiteren, in diesem Abkürzungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführten,
Abkürzungen wird auf folgendes Standardwerk verwiesen: Kirchner, Hildebert, Abkür-
zungsverzeichnis der Rechtssprache, 9. Aufl. 2018.
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Erstes Kapitel

Prolog

§ 1 Problemstellung, Gegenstand und Ziele
der Untersuchung

Unrichtigkeiten sind zu beseitigen! Dieser Forderung wird jeder rechtstreue Ju-
rist1 geradezu mit Leichtigkeit zustimmen können; vornehmlich dann, wenn es sich
im Einzelfall (sogar) um eine offenbare2 handeln sollte. Denn Unrichtigkeiten
können zu Missverständnissen und damit letztlich zu Rechtsstreitigkeiten führen.
Beispielsweise kann es versehentlich dazu kommen, dass der Tenor eines Zivilurteils
lautet „Der Beklagte wird verurteilt, an den Beklagten EUR 5.000 zu zahlen.“. Eine
Beseitigung der Unrichtigkeit ist nicht nur hier für viele der Beteiligten von hohem
Interesse. Doch was bedeutet eine „Beseitigung“ in diesem Kontext genau? Gibt es
ggf. durch den jeweiligen „Beseitigungsgegenstand“ bedingte Unterschiede?Wer ist
zur technischen Durchführung der Fehlerbeseitigung zuständig? Zu welchen
Rechtsfolgen führt eine solche nachträgliche Beseitigung? Und vorab:Wann ist eine
Unrichtigkeit überhaupt „offenbar“? Der auf den ersten Blick so unproblematisch,
geradezu selbstverständlich anmutendeAppell kann demnach imEinzelfall teilweise
äußerst schwierige (Abgrenzungs-)Fragen aufwerfen. Dies gilt vor allem dann, wenn
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung fehlt.

Die Ziele dieser wissenschaftlichen Untersuchung sind damit wie folgt abge-
steckt: Zunächst bietet die vorliegende Arbeit erstmals eine konzentrierte Aufar-
beitung undDarstellung des bisherigen Umgangsmit demAlltagsphänomen der sog.
offenbaren Unrichtigkeit in der deutschen Rechtsordnung. Bislang existieren zu
diesemThemenkomplex nurwenige Beiträge, von denen nochweniger den aktuellen
Stand widerspiegeln. Jene Arbeiten setzen sich zudem meist nur isoliert mit einer
einzelnen „Korrekturvorschrift“ eines bestimmten Teilrechtsgebiets vertieft ausei-
nander (z.B. § 319 Abs. 1 ZPO oder § 129 AO). Eine umfassende, rechtsge-

1 Es sei darauf hingewiesen, dass die Verwendung der maskulinen Schreibweise allein der
besseren Leserlichkeit dieser Arbeit dient. Grundsätzlich beziehen sich entsprechende Begriffe
aber auf jedes Geschlecht (m/w/x).

2 Sofern nicht abweichend gekennzeichnet werden die Adjektive offenbar, offenkundig und
offensichtlich im Rahmen dieser Arbeit synonym verwendet. Beachte: Nach Neuner sind die
drei genannten Begriffe ebenfalls Synonyme des Wortes „Evidenz“. Evidenz wiederum sei die
sichere Erkenntnis ohne verbleibende Zweifel; evident dagegen das, was einleuchte, sei es
unmittelbar oder mittelbar, vgl. hierzu ausführlich bei Neuner, ZfPW 2018, 257 (283 f.).



bietsübergreifende Analyse fehlt bislang. Auch in der Kommentar- und Aufsatzli-
teratur wird sich dem korrekten Umgang mit offenbaren Unrichtigkeiten – im
Vergleich zu den Fällen einfacher Unrichtigkeiten3 – allenfalls stiefmütterlich ge-
widmet. Ebendiese Forschungslücke für die Zukunft zu schließen, ist ein Schwer-
punkt dieser Arbeit.

Als weiteren Untersuchungsschwerpunkt wird sich speziell dem Kapitalgesell-
schaftsrecht und dort insbesondere der Gesellschafterliste einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH) gewidmet werden. Nicht zuletzt aufgrund der wirt-
schaftlichen Relevanz des Kapitalgesellschaftsrechts verbieten sich die dort aktuell
noch bestehenden Unsicherheiten im Umgang mit offenbaren Unrichtigkeiten aus
Sicht der Rechtspraxis.

Dass Gesellschafterlisten inhaltliche Fehler aufweisen, ist im Übrigen keine
Seltenheit. Etwa wohnen der neuen engen Verknüpfung der GmbH-Gesellschaf-
terliste mit dem noch jungen Transparenzregister (§§ 18 ff. GwG n.F.) sowie der
ebenfalls erst kürzlichen Novellierung des § 40 GmbHG nicht unerhebliche Risiken
inne, bei der Erstellung und Einreichung von Listen diverse (offenbare) Fehler zu
begehen. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der nicht zwingend juristisch vor-
gebildeten GmbH-Geschäftsführer.

Eine etwaige inhaltliche (Un-)Richtigkeit von GmbH-Gesellschafterlisten be-
rührt sodann nicht nur Gläubigerinteressen, die Interessen potentieller Anteilser-
werber, der Registergerichte und Finanzbehörden sowie der mitwirkenden Notare,
sondern auch solche der Gesellschaft selbst respektive ihres jeweiligen Geschäfts-
führers und schließlich diejenigen der anderen Mitgesellschafter4. Das Bedürfnis an
der nachträglichen Listenkorrektur könnte also nicht größer sein. Umso verwun-
derlicher ist es, dass man im gesamten GmbHG keine einzige ausdrückliche Re-
gelung dazu findet, wer eine einmal eingereichte Liste wie und mit welchen
Rechtswirkungen von offenbaren Unrichtigkeiten zu befreien hat.

Als würde die aktuelle Rechtslage nicht bereits genügend Fragen aufwerfen,
stellen sich zusätzlich noch solche de lege ferenda. So könnten etwa die zukünftige
Eintragung von GmbH-Gesellschafterlisten und die damit einhergehenden Rechts-
wirkungen möglicherweise drastische Auswirkungen auf die Rechtsfolgen einer
nachträglichen Fehlerbeseitigung haben. Zusammengefasst liefert das GmbH-Recht
damit eine ausreichende Grundlage, um sich der Frage nach der korrekten „Besei-
tigung offenbarer Unrichtigkeiten“ wissenschaftlich anzunehmen.

Dies gilt wie erwähnt insbesondere vor dem Hintergrund, dass man im gesamten
GmbH-Recht hinsichtlich dieses für die Praxis überaus wichtigen Dokuments der

3 Zur scharfen Differenzierung zwischen einfacher und offenbarerUnrichtigkeit s. unten zu
§ 319 Abs. 1 ZPO in Kap. 2, § 2 A. I. 2. b).

4 Ausführlich zu den verschiedensten Interessengruppen und mit einer Unterscheidung
zwischen gesellschaftsinternen und gesellschaftsexternen Interessen Fell, Die GmbH-Gesell-
schafterliste im Spannungsfeld von Geheimhaltungs- und Veröffentlichungsinteressen (2017),
S. 98 ff.
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Gesellschafterliste keine gesetzlichen Vorschriften sowohl für den Umgang mit
einfachen als auch für den Umgang mit offenbaren Unrichtigkeiten findet. Darüber
hinaus hat sich zu letzteren Fällen auch der Bundesgerichtshof bislang mit keinem
Wort ausdrücklich geäußert, was die vorherrschende Rechtsunsicherheit einmal
mehr unterstreicht. Schließlich wurden auch im juristischen Schrifttum in der Ver-
gangenheit keine genauen und einheitlichen Lösungsvorschläge entwickelt. Vieler-
orts fand sich nur eine sporadische Auseinandersetzung mit den eingangs genannten
Sonderproblemen. Namentlich das OLG Nürnberg versuchte in einer jüngeren Ent-
scheidung zwar eine nähere Auseinandersetzung, schuf damit aber letztlich nur noch
mehr Rechtsunsicherheit für die aktuelle Registerpraxis. Erfreulicherweise setzte die
Diskussion rund um den angemessenen Umgang mit offenbar unrichtigen GmbH-
Gesellschafterlisten aber aufgrund dieser Entscheidung (erstmals) verstärkt ein. Die
vorliegende Untersuchung will diese Gemengelage aufarbeiten, indem sie sich mit
vielen Detailfragen zu offenbar unrichtigen Gesellschafterlisten grundlegend ausei-
nandersetzt und konkrete Lösungsvorschläge hierfür entwickelt.

Im größeren gesellschaftsrechtlichen Kontext werden darüber hinaus noch zwei
andere – gleichermaßen fehleranfällige – Verlautbarungsgegenstände, namentlich
das Hauptversammlungsprotokoll einer Aktiengesellschaft (AG) und das Aktienre-
gister, betrachtet, um einerseits den Umgang mit offenbaren Unrichtigkeiten im
Aktienrecht (z.B. bei inhaltlichen Beurkundungsfehlern im Rahmen der Hauptver-
sammlung oder bei Schreibfehlern in der „Aktionärsliste“) festzustellen und ande-
rerseits etwaige Rückschlüsse für das GmbH-Recht zu ziehen. Möglicherweise führt
ein kapitalgesellschaftsrechtlicher Binnenrechtsvergleich so zu einem einheitlich(er)
en Bild über den angemessenen Umgang mit offenbaren Unrichtigkeiten.

Im Ergebnis soll somit auch eine Antwort auf die Frage gefunden werden, ob sich
generell im deutschen „Beseitigungsrecht“ eine gewisse innere Struktur feststellen
lässt. Soweit eine solche im Recht erkennbar ist, gilt es zu diskutieren, ob und
inwieweit diese Binnenstruktur auf Teilrechtsgebiete wie das GmbH-Recht über-
tragbar ist. In concreto könnten sich aus den vornehmlich im Prozessrecht existie-
renden Korrekturvorschriften also Wertungen ableiten lassen, die auch für andere
Rechtsgebiete, namentlich für das Kapitalgesellschaftsrecht fruchtbar gemacht
werden könnten. Schließlich bietet die umfassende Betrachtung des deutschen
„Beseitigungsrechts“ die Gelegenheit, sich ergänzend mit einer Reihe von neuen
respektive novellierten Vorschriften (teilweise erstmals) kritisch in Bezug auf das
„Korrekturobjekt“ der Gesellschafterliste auseinanderzusetzen. Hierzu zählen etwa
§ 44a Abs. 2 BeurkG n.F. (und § 44a Abs. 2 BeurkG n.F. [ab 1. Januar 2022]), § 44b
BeurkG, § 40 GmbHG n.F. sowie die §§ 18 ff. GwG n.F.

Auf diese Weise soll letztlich geklärt werden, ob es eines gesetzgeberischen
Tätigwerdens im Bereich des Umgangs mit und der nachträglichen Beseitigung von
offenbaren Unrichtigkeiten bedarf und an welchen Dogmen sich eine entsprechende
Neuregelung ggf. messen lassen müsste.
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